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Regeste

Datenschutz

Erwägungen

E. 1.1
Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung i.S.v. Art. 5 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), die von einer Vorinstanz i.S.v. Art.
33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) erlassen worden ist. Da
zudem kein Ausnahmegrund i.S.v. Art. 32 VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht
zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde sachlich zuständig (Art. 31 VGG). Das
Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
VGG).

E. 1.2
Der Beschwerdeführer hat sich am Verfahren vor der Vorinstanz beteiligt und ist als
Adressat der angefochtenen Verfügung, mit welcher die Vorinstanz sein Begehren um
Änderung seiner im ZEMIS eingetragenen Personendaten abgewiesen hat, sowohl formell
als auch materiell beschwert. Er ist daher ohne Weiteres zur Beschwerde berechtigt (Art. 48
Abs. 1 VwVG).

E. 1.3
Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und
Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist daher einzutreten.

E. 2
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition.
Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich der
unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und
Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49 VwVG).
Es stellt den rechtserheblichen Sachverhalt unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der
Parteien von Amtes wegen fest (Art. 12 und Art. 13 VwVG) und wendet das Recht
grundsätzlich frei und von Amtes wegen an, ohne an die rechtliche Begründung der
Parteien gebunden zu sein (Art. 62 Abs. 4 VwVG).

E. 3
Der Beschwerdeführer rügt in formeller Hinsicht eine Verletzung seines Anspruchs auf
rechtliches Gehör. Er macht geltend, die Vorinstanz habe seine Eingabe vom 1. September
2018 zu Unrecht unerwähnt und (damit) unberücksichtigt gelassen. Besteht - wie
vorliegend zwischen der Vorinstanz und dem Beschwerdeführer - zwischen der Behörde



und dem Empfänger einer behördlichen Mitteilung ein Verfahrensverhältnis und muss mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit der Zustellung eines behördlichen Aktes gerechnet
werden, so hat der Empfänger nach Treu und Glauben dafür zu sorgen, dass behördliche
Akte ihn erreichen können. Entsprechend wird eine behördliche Sendung, die nur gegen
Unterschrift des Adressaten überbracht wird, spätestens am siebten Tag nach dem ersten
erfolglosen Zustellversuch als zugestellt betrachtet und dies unbesehen dessen, ob sie innert
dieser Frist tatsächlich im Empfang genommen wird (Art. 20 Abs. 2bis VwVG; vgl. BGE
138 III 225 E. 3.1; Urteil des BGer 1P.358/2003 vom 12. August 2003 E. 2.1; ferner BGE
BGE 142 IV 286 E. 1.6.2). Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer im Verfahren
betreffend sein Gesuch um Änderung seiner Personendaten im ZEMIS mit Schreiben vom
10. August 2018 zum zweiten Mals das rechtliche Gehör gewährt und ihm hierzu Frist bis
zum 24. August 2018 gesetzt. Die Vertreterin des Beschwerdeführers hat dieses Schreiben
jedoch erst am 25. August 2018 in Empfang genommen, obschon aufgrund der
Verfahrensumstände mit der Zustellung behördlicher Akte gerechnet werden musste. Die
Stellungnahme vom 1. September 2018 erfolgte somit verspätet. Die Vorinstanz hat aus
diesem Grund zu Recht die angedrohte Säumnisfolge - Entscheid aufgrund der Akten -
eintreten lassen (vgl. Art. 23 VwVG) und insoweit den Anspruch des Beschwerdeführers
auf rechtliches Gehör nicht verletzt.

E. 4.1
Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, welches der
Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1
Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer-
und den Asylbereich [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über das Zentrale
Migrationsinformationssystem (ZEMIS-Verordnung, SR 142.513) näher geregelt ist.
Gemäss Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die Rechte der Betroffenen,
insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht sowie das Recht auf
Informationen über die Beschaffung besonders schützenswerter Personendaten, nach dem
Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) und dem VwVG.

E. 4.2.1
Wer Personendaten bearbeitet, hat sich gemäss Art. 5 Abs. 1 DSG über deren Richtigkeit zu
vergewissern und alle angemessenen Massnahmen zu treffen, damit die Daten berichtigt
oder vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung
unrichtig oder unvollständig sind. Jede betroffene Person kann verlangen, dass unrichtige
Daten berichtigt werden (Art. 5 Abs. 2 DSG). Werden Personendaten von einem Organ des
Bundes bearbeitet, konkretisiert Art. 25 DSG (zusätzlich) die Rechte von betroffenen
Personen. So kann, wer ein schutzwürdiges Interesse hat, gemäss Art. 25 Abs. 3 Bst. a DSG
ebenfalls die Berichtigung von unrichtigen Personendaten verlangen (Urteil des BGer
1C_709/2017 vom 12. Februar 2019 E. 2.3.2; Urteile des BVGer A-683/2019 vom 27. März
2019 E. 3.2 und A-4459/2017 vom 8. Februar 2018 E. 3.2, je mit Hinweisen). Auf die
Berichtigung besteht in einem solchen Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch;
er unterliegt keiner zeitlichen Beschränkung (BVGE 2013/30 E. 4.1 mit Hinweis; Urteile
des BVGer D-7452/2018 vom 8. April 2019 E. 3.3 und A-4035/2011 vom 19. Dezember
2011 E. 4.2; vgl. auch Art. 19 Abs. 3 ZEMIS-Verordnung).

E. 4.2.2



Grundsätzlich hat die Bundesbehörde, welche Personendaten bearbeitet, die Richtigkeit der
bearbeiteten Daten zu beweisen, wenn diese von einer betroffenen Person bestritten wird;
richtig sind Personendaten, wenn sie die Umstände und Tatsachen, bezogen auf die
betreffende Person, sachgerecht wiedergeben (Maurer-Lambrou/Schönbächler, in:
Maurer-Lambrou/Blechta [Hrsg.], Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz und
Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, Art. 5 DSG Rz. 5). Demgegenüber obliegt der
betroffenen Person, die ein Gesuch um Berichtigung von Personendaten stellt, der Beweis
der Richtigkeit der verlangten Änderung. Die Vergewisserungspflicht bringt es dabei
jedoch mit sich, dass die Behörde auf ein substantiiertes Berichtigungsgesuch hin ihrerseits
die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten von Amtes wegen überprüfen muss
(Urteil des BGer 1C_709/2017 vom 12. Februar 2019 E. 2.3.3 mit Hinweis; BVGE 2013/30
E. 4.1; Urteil des BVGer A-683/2019 vom 27. März 2019 E. 3.2 f.). Nach den
massgeblichen Beweisregeln des VwVG gilt eine Tatsache als bewiesen, wenn sie in
Würdigung sämtlicher Erkenntnisse so wahrscheinlich ist, dass keine vernünftigen Zweifel
bleiben (vgl. Urteil des BGer 1C_709/2017 vom 12. Februar 2019 E. 2.4); unumstössliche
Gewissheit ist nicht erforderlich. Die Behörde hat den Sachverhalt nach dem
Untersuchungsgrundsatz grundsätzlich von Amtes wegen festzustellen (Art. 12 VwVG), die
gesuchstellende Person ist jedoch - auch und gerade bei Berichtigungsbegehren betreffend
ihre eigenen Personendaten - gemäss Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG zur Mitwirkung
verpflichtet (Urteil des BVGer A-683/2019 vom 27. März 2019 E. 3.3 mit Hinweis;
Auer/Binder, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 13 Rz. 19
und 30).

E. 4.2.3
Kann bei einer verlangten bzw. von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die
Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden,
dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 5
Abs. 1 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten
zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies
gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen
überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender
Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Die Bestimmung von Art. 25 Abs. 2 DSG sieht in
einem solchen Fall deshalb vor, einen Vermerk anzubringen, mit dem darauf hingewiesen
wird, dass die Richtigkeit der bearbeiteten Personendaten bestritten ist (sog.
Bestreitungsvermerk). Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der neuen Daten, sind die
bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten anschliessend mit einem
derartigen Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt, erscheint also die Richtigkeit
der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder zumindest nicht als
unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem Bestreitungsvermerk zu
versehen. Über dessen Anbringung ist jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu
entscheiden, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist (vgl. Urteil des BGer
1C_709/2017 vom 12. Februar 2019 E. 2.3.3 mit Hinweis; BVGE 2013/30 E. 5.2; statt
vieler zudem: Urteile des BVGer A-683/2019 vom 27. März 2019 E. 3.4 und D-6977/2018
vom 19. Dezember 2018 E. 3.5 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung; vgl. kritisch
Maurer-Lambrou/Schönbächler, a.a.O., Art. 5 DSG Rz. 10a).

E. 4.3.1



Nach dem Gesagten obliegt es grundsätzlich der Vorinstanz, zu beweisen, dass der aktuell
im ZEMIS eingetragene Name des Beschwerdeführers korrekt ist. Der Beschwerdeführer
hat demgegenüber darzutun, dass die von ihm hinsichtlich der Schreibweise seiner
Vornamen verlangte Berichtigung richtig ist. Er hat vorliegend jedoch keine tauglichen
Beweismittel wie etwa einen Reisepass oder andere amtliche Dokumente beigebracht. Es
kann somit weder die Richtigkeit des im ZEMIS eingetragenen Namens noch jene der
anbegehrten Änderung bewiesen werden. Unter diesen Umständen ist auf den
wahrscheinlicheren Namen bzw. auf die wahrscheinlichere Schreibweise abzustellen und
der Eintrag im ZEMIS mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen. Dies ist im Folgenden
zu prüfen, wobei auf die beiden streitbetroffenen Vornamen getrennt einzugehen ist.

E. 4.3.2
Im ZEMIS ist als erster Vorname "(Vorname 1 [Schreibweise 1])" eingetragen. Der Eintrag
beruht - wie ausgeführt - nicht auf einem amtlichen Dokument und auch auf dem
Personalienblatt, welches der Beschwerdeführer bei seiner Einreise in die Schweiz
persönlich ausgefüllt hat, ist dieser Vorname nicht erwähnt. Die Vorinstanz hat den
Vornamen im Nachgang zur Anhörung vom 15. Juni 2018 im ZEMIS aufgenommen (vgl.
vorstehend Sachverhalt Bst. C). Der Beschwerdeführer macht geltend, sein erster Vorname
sei "(Vorname 1 [Schreibweise 2])". Phonetisch seien sich "(Vorname 1 [Schreibweise 1])"
und "(Vorname 1 [Schreibweise 2])" zwar ähnlich, weshalb es wohl auch zu der falschen
Schreibweise gekommen sei. Letztlich handle es sich jedoch um unterschiedliche Namen,
wie auch die persische Schreibweise zeige. Die Vorinstanz hält demgegenüber dafür, der
Beschwerdeführer habe weder bei seiner Einreise noch im Rahmen der BzP angegeben,
einen weiteren Vornamen zu haben. Zudem sei der Beiname "(Vorname 1 [Schreibweise
2])" ein Ehrentitel des Nachkommen des (...) und werde bei deutschen Namen nicht
verwendet. Hiergegen wendet der Beschwerdeführer ein, dies sei lediglich im Arabischen,
nicht jedoch im Persischen der Fall. Zudem weist er darauf hin, dass mit (Vorname 1
[Schreibweise 2]) auch eine Untergruppe bzw. ein Stamm der Ethnie der (...), der auch der
Beschwerdeführer zugehörig sei, bezeichnet werde. Es ist unbestritten, dass die
Transkription arabischer bzw. persischer Namen in die lateinische Schrift mit gewissen
Schwierigkeiten verbunden ist und insbesondere wegen der unterschiedlichen
Vokalisierung unter Umständen verschiedene Schreibweisen möglich sind (vgl. hierzu auch
das Urteil des BVGer A-4459/2017 vom 8. Februar 2018 E. 4.4). Vorliegend legen jedoch
auch die vom Beschwerdeführer beigebrachten Unterlagen nicht nahe, dass der Vorname
"(Vorname 1 [Schreibweise 2])" der wahrscheinlichere ist. So bezeichnet "(Vorname 1
[Schreibweise 2])" gemäss der vom Beschwerdeführer ins Recht gelegten Kopie eines
Wörterbuches Persisch-Deutsch die Nachkommen des (...). (Entsprechend) soll es sich beim
Stamm der (...) um Nachkommen des (...) handeln (vgl. en.wikipedia.org "(...)", besucht am
21. Juni 2019). Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer auf dem
Personalienblatt, welches er nach seiner Einreise in die Schweiz persönlich ausgefüllt hat,
auch auf Persisch den Vornamen "(Vorname 1 [Schreibweise 2])", von dem er heute
geltend macht, es handle sich um seinen ersten Vornamen, nicht angegeben hat, sondern
erst mehr als zwei Jahre später anlässlich seiner Anhörung um entsprechende Berichtigung
seiner Personalien nachgesucht hat. Insgesamt erscheint daher der im ZEMIS eingetragene
Vorname "(Vorname 1 [Schreibweise 1])" zumindest nicht als unwahrscheinlicher als der
vom Beschwerdeführer behauptete, weshalb der bestehende Eintrag zu belassen ist. Da
jedoch auch die Richtigkeit des bestehenden Eintrags nicht als bewiesen betrachtet werden
kann, ist der Eintrag mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.



E. 4.3.3
Im Weiteren ist die Schreibweise des zweiten Vornamens streitig. Im ZEMIS ist dieser mit
"(Vorname 2 [Schreibweise 3])" erfasst und die Vorinstanz hat entschieden, diese
Schreibweise zu belassen. Der Beschwerdeführer beantragt demgegenüber, es sei die
vormalige Schreibweise, "(Vorname 2 [Schreibweise 2])", zu verwenden. Der
Beschwerdeführer hat - wie vorstehend bereits ausgeführt - keine amtlichen
Ausweispapiere oder andere taugliche Beweismittel zum Nachweis seiner Identität bzw.
seines Namens beigebracht. Die Angaben im ZEMIS beruhen entsprechend allein auf
dessen Angaben, wobei die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Transkription des
Namens aus dem Persischen in die lateinische Schrift auch hier hinzukommen (vgl. Urteil
des BVGer A-4459/2017 vom 8. Februar 2018 E. 4.4). Anlässlich der BzP vom 1. Februar
2016 wurde der zweite Vorname des Beschwerdeführers mit "(Vorname 2 [Schreibweise
2])" übersetzt und im ZEMIS entsprechend erfasst, wobei damals der Familien- und der
Vorname vertauscht wurden. Anlässlich der Anhörung rund zweieinhalb Jahre später hat
der Beschwerdeführer vorgebracht, dass sein Name falsch geschrieben sei. Er bezog sich
dabei jedoch allein auf das Vertauschen von Vor- und Familiennamen sowie den fehlenden
ersten Vornamen (vgl. vorstehen Sachverhalt Bst. C). Die Schreibweise des zweiten
Vornamens stand nicht in Frage. Gleichwohl hat die Vorinstanz dessen Schreibweis im
ZEMIS hiernach entsprechend der Übersetzung im Protokoll in "(Vorname 2 [Schreibweise
3])" geändert, um schliesslich mit Schreiben vom 10. August 2018 an den
Beschwerdeführer festzuhalten, es seien beide Schreibweisen möglich. Aufgrund dieser
Umstände erscheint die Schreibweise "(Vorname 2 [Schreibweise 2])" insgesamt als die
Wahrscheinlichere. Die Vorinstanz hat daher im ZEMIS den zweiten Vornamen des
Beschwerdeführers zu berichtigen und dabei die Schreibweise "(Vorname 2 [Schreibweise
2])" zu verwenden.

E. 4.4
Zusammenfassend ergibt sich, dass vorliegend mangels tauglicher Beweismittel weder die
Richtigkeit des im ZEMIS eingetragenen Namens noch jene der anbegehrten Änderung
bewiesen werden kann und daher der wahrscheinlichere Name bzw. die wahrscheinlichere
Schreibweise zu verwenden ist. In Bezug auf den ersten Vornamen ergibt sich, dass der im
ZEMIS eingetragene Name "(Vorname 1 [Schreibweise 1])" zumindest nicht
unwahrscheinlicher ist, der Eintrag daher zu belassen, jedoch mit einem
Bestreitungsvermerk zu versehen ist. Hinsichtlich des zweiten Vornamen erscheint die
Schreibweise "(Vorname 2 [Schreibweise 2])" insgesamt als wahrscheinlicher, weshalb die
Vorinstanz in teilweiser Gutheissung der Beschwerde anzuweisen ist, den Eintrag im
ZEMIS entsprechend zu berichtigen.

E. 5
Es bleibt, über die Kosten für das vorliegende Beschwerdeverfahren sowie eine allfällige
Parteientschädigung zu entscheiden. Auf die Erhebung von Verfahrenskosten ist vorliegend
zu verzichten (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG; Art. 6 Bst. b des Reglements über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die
Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder
auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig
hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Der Beschwerdeführer ist nicht
berufsmässig vertreten. Zudem hat er in Bezug auf die Schreibweise seines zweiten Namens
die nachteilige Verfügung und damit die mit der vorliegenden Beschwerde verbundenen



Aufwendungen durch das Fristversäumnis selbst verursacht. Vor diesem Hintergrund ist
keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. VGKE).

E. 6
Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Datenschutzes sind gemäss
Art. 35 Abs. 2 der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG, SR
235.11) dem Eidgenössischen Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB)
bekannt zu geben
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